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AufwandersatzV VwGH 2014;

B-VG Art130 Abs2 Z2;

B-VG Art14b;

VwGG §47 Abs5;

VwRallg;

Rechtssatz

Gemäß § 47 Abs. 5 VwGG ist der dem Revisionswerber zu leistende Aufwandersatz von jenem Rechtsträger zu tragen,

in dessen Namen die Behörde in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verwaltungsverfahren

gehandelt hat. Bei der vergaberechtlichen Nachprüfung (Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens eines

Auftraggebers in den Angelegenheiten des ö=entlichen Auftragswesens nach Art. 130 Abs. 2 Z 2 B-VG) liegt ein

derartiges Handeln einer Behörde nicht vor. Da dem Gesetzgeber des VwGG nicht unterstellt werden kann, er wollte

für diese Fälle von einem Aufwandersatz nach den §§ 47 = leg. cit. absehen, ist diese Lücke dahingehend zu schließen,

dass der Kostenersatz von jenem Rechtsträger zu tragen ist, in dessen Namen das Verwaltungsgericht in der

Beschwerdesache gehandelt hat. Danach ist entscheidend, ob das Verwaltungsgericht im Rahmen der

vergaberechtlichen Nachprüfung in einer Angelegenheit tätig wurde, die nach den Zuständigkeitsregeln des B-VG (hier

des Art. 14b B-VG) in den Vollzugsbereich des Bundes oder der Länder fällt.
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